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§ 139 Börsegesetz
 Börsegesetz - Börsegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2022

Ein Emittent von anderen Wertpapieren als Aktien hat unverzüglich jede Änderung bei den Rechten der Inhaber dieser

Wertpapiere, die keine Aktien sind, zu verö entlichen, wozu auch Änderungen der Ausstattung oder der Konditionen

dieser Wertpapiere gehören, die die betre enden Rechte indirekt, insbesondere aufgrund einer Änderung der

Anleihekonditionen oder der Zinssätze, berühren könnten.

In Kraft seit 03.01.2018 bis 31.12.9999
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